
 
          
 
 
 
 
 
Sozialberatung informiert zum:                         sozialberatung@studentenwerk-halle.de 
 
 
Studienkredit der KfW Förderbank www.kfw-foerderban k.de 
          
mtl. Förderbetrag :  mtl. 100 bis 650 €  
 
Förderungszeitraum:  5 Jahre, max. 7 Jahre 
 
Kreditobergrenze:   54 600 €  
 
Rückzahlungsbeginn:   nach Ablauf einer Karenzphase von 18 und 23 Monaten, 

außerplanmäßige Tilgungen sind zu den Roll-over-Terminen 
(01.04. bzw. 01.10.) mit einem Mindestbetrag von 100 € 
möglich 

 
Verzinsung:  Anpassung zum 1. April und 1. Okt. jedes Jahres, 
 Stand 1.10. 09) Stand: nom. 3,62 % p.a, Effektivzins 3,68 % 

Zinsobergrenze von max. 9,2 % nom. p.a. wird für 15  
Jahre garantiert 

 
Tilgungszeitraum  max. 25 Jahre  
 
Antragstellung: online Vertragssausdruck und Beratung bei einem 

Vertriebspartner, im örtlichen Studentenwerk oder die Hypo- 
Vereinsbank als persönlicher Ansprechpartner vor Ort 

 
Anspruchsberechtigte: - deutsche Staatsbürger und deren Familienangehörige    

ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft 
 - EU-Bürger, die sich rechtmäßig seit mindestens drei Jahren 

im Bundesgebiet aufhalten  
 - Familienangehörige von EU-Bürgern, wenn Sie sich im 

Bundesgebiet aufhalten, unabhängig von Ihrer 
Staatszugehörigkeit und der Dauer ihres Aufenthaltes 

 
Altersgrenze: Studierende, die bei Beginn des Studium das 31. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben   
 
Besonderheiten: - nur für ein Erststudium,  
Vorteile/Nachteile  - in der ursprünglichen Fachrichtung verbrachte Semester 

werden angerechnet  
- Vordiplom oder Zwischenprüfung spätestens am Ende des 
sechsten Semesters an Universitäten am Ende des 5. Seme- 
sters an Fachhochschulen 
- bei Beurlaubungen z.B. für ein Auslandsstudium wird die 
Auszahlung  unterbrochen 



     
     
erforderliche Unterlagen:   - Antragsformular und Darlehensangebot 

- Kopie des Personalausweises oder Passes 
- aktuelle Immatrikulationsbescheinigung, aus der die Anzahl 
der Studien-/Hochschulsemester hervorgeht 
- ggf das Zeugnis der Zwischenprüfung oder des Vordiploms 
- ggf. Nachweis über den angestrebten Abschluss im Ausland 
- Aufstellung der Vermögenswerte und bestehender Kredite, 
- Nachweis über eine Kontoverbindung im Inland 

 
  
Ihr Partner vor Ort  ist das Amt für Ausbildungsförderung Halle: 
 

in Halle 
Wolfgang-Langenbeck-Str. 5 

Dienstag 12.30 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch 10.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag 12.30 bis 15.00 Uhr 

in Köthen  
Bernburger Str. 52-57 Hochschule Mensa 
1. Etage 

Dienstag 12.00 bis 17.00 Uhr 
Mittwoch 10.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag 12.30 bis 15.00 Uhr 

in Bernburg   
Büro neben Hörsaal 1 

Dienstag 09.30 bis 12.30 Uhr, 13.00 bis 16.30 Uhr 

in Dessau  
Jahnstr. 9, Gebäude J014, Zimmer 221 

Wintersemester (Oktober - Januar) 
Dienstag 09.30 bis 12.30 Uhr, 13.00 bis 16.30 Uhr 
Sommersemester (April - Juli) 
Dienstag 11.00 bis 15.00 

in Merseburg 
Geusaer Str. 88, WH 1, Zimmer 17 

Dienstag 10.00 bis 12.00 Uhr, 12.30 bis 17.30 Uhr  
Donnerstag 13.00 bis 15.30 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 1.10.2009 


